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Béta SZABó (Miskolc)

Juristen und Bücher im frühneuzeitlichen Ungarn

Wenn man versucht, bezugnehmend auf die in den letzten Jahr-
zehnten verstárkten buch. und bibliotheksgeschichtlichen Forschun-
g€il, die Sammlungen der Privat. und Institutsbibliotheken des 16..18.
Jahrhunderts aus der Sicht der verschiedensten ,,Fachhistorikern" zu
bewerten, wird man nicht nur von kulturhistorischen Interessen ge-
fiihrt. Die Fragestellungen, die auf das Auftreten, auf die Proportion
der,,Sachbücher.. in den frühneuzeitlichen Büchersammlun gen abzíe-
len, haben auch bezüglich der Geschichte des gegebenen Wissens-
zweiges grosse Aussagekraft .

Besonders gilt all dies in bezug auf die I{echtswissenschaft. Na-
türlich geht es in erster Linie um die ErÍbrschung der Informations-
basis eines traditionsreichen Faches im 1ó..18. Jahrhundert. Aber die
gesammelten Daten uncl ihre Auswertung konnen auch betrefflich der
frühneuzeitlichen Rechtsentwicklung Ungarns viel Neues in E,r-
fahrung bringen. Besonders zur Bewertung unserer neuzeitlichen
Rechtskultur kann man neue Gesichtspunkte durch die Erforschung
der Bücherverzeichnisse gewinnen.

Die Forschung hat also zwei Schwerpunkte: eine die ungarische
Sozialgeschichte des Lesens betreffend, die nachfragt, welche abend-
lándischen juristischen, politischen Bücher in welchem Masse in Un.
garn vorhanden waren und womögIich gelesen rnnrrden in der frühen
Neuzeit; und eine wirkungsgeschichtliche' die nachgehen möchte,
welche Rolle diese Bücher, die die Kenntnis der europáischen ,,Ius
Commune" bezeugen, im ungarischen Rezeptionsvorgang spielen
konnten.

Zum besseren Verstándnis der zwei Forschungsansátze seien fol-
gende Gedankenzu erwágen: Das Recht bedeutet eine besondere Ant.
wort auf verschiedene soziale Ordnungsprobleme. Die Menschen
sehen sich durch die Verháltnisse jeweils vor solche ordnungsproble-
me gestellt, die sie zu losen haben. Die soziale Ordnung ist nicht fiir
alle Mal gegeben und festgesetzt. Das Recht entwickelt sich als eine
,.Antwort" auf eine gegebene ,,Herausforderung". Die Antwort gestal-
tet der Mensch schopferisch aus seinen geistigen Kráften, aus _ richti-
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ger oder falscher - Beurteilung der Sachlage, aus - richtiger oder
falscher - Einsicht in das, was praktisch und ideal notwendig ist. Das
Finden der Antwort ist Aufgabe der Juristen. Sie entwickeln neue
Regeln, neue Normen. Gleichzeitig aber, weil das Recht in hohem
Masse sachgebunden ist, ist es auch möglich, dass die Juristen - unter
bestimmten Voraussetzungen - Lösungen in grossem Umfange von
einer anderen Rechtskultur in die eigene übertragen. Die so oder so
gefundenen Lösungen können sich als dauernd praktikabel, als gelun-
gen erwiesen; sie können aber auch zur hemmenden Fessel flir die
Gesellschaft werden. Wie überall in der Kulturentwicklung stehen
auch in der Rechtsgeschichte geglückte und verfehlte Lösungen nebe.
neinander.

Jedenfalls wird sowohl die geglückte als auch die missglückte
Lösung in Texten festgehalten. Die wichtigsten Arbeitsmittel der Ju-
risten sind Texte: Urkunden und Bücher. Die gefundene Lösung, die
Regel muss textual festgelegt werden und beliebig reproduzierbar
sein. Es war immer unabdingbar im Altertum und im Mittelalter. und
ist es auch heute so.

(Im Folgenden werden unter ,,Jurist" nicht notwendigerweise die
Vertreter der gutbekannten Juristenberufe verstanden. Die Bezeich-
nung ,,Jurist" wird hier etwas weiter, aber gleichzeitig auch etwas
enger - wie üblich - ausgelegt. Desweiteren werden als ,,Juristen..
angesehen, die sich durch ihre spezifischen Kenntnisse von anderen
Menschen und Schichten absondern, die durch ihre (schulrnássig oder
autodidaktiv) erworbenen Kenntnisse die Fáhigkeit besassen oder die
Moglichkeit gehabt haben, in der Gestaltung der sozialen Ordnung des
damaligen Ungarn mitzuwirken. Als spezifische Charakteristika der
ungarischen Gesellschafts- und Rechtsentwicklung ist weiterhin zu
erwáhnen. daSS solche Kentnisse nicht nur die berufsmássig tátige Ju-
risten (Advokaten, Richter. Beamte usw.) besassen. Andererseits
Waren diese Berufe auch in der frühen Neuzeit grössenteils nicht an
spezifi sche juristische Ausbildung, an Fachkenntnisse gebunden).

All diese Feststellungen muss man sich vor Augen halten, wenn
man den zwei vorher erwáhnten Forschungsansátzen náher kommen
möchte. Der erste, kultursoziologische Ansatz, betrachtet das juris-
tische Buch als Informationsbasis, wo die Lösungen der ordnungs-
probleme zu finden sind. Dieses Interesse kann man auch heute mit
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den Worten von Béla Iványi am trefflichsten chakterisieren: ,,DeS
weiteren richtete ich meine Aufmerksamkeit auf die Frage, aus
welchen Quellen, aus welchen Büchern sich die Rechtssuchenden und
die Rechtsanwender ihre Rechtskenntnisse im Ungarn des 16. und 18.
Jahrhunderts schöpften? Ich habe lange Zeit danach geforscht' welche
juristische Bücher in den Bibliotheken der Íiihrenden politischen Figu-
ren als Standardwerke vorzufinden seien"

Auf diese ,,lesersoziologische" Frage ist die Antwort bis heute
ausgeblieben. Betrachtet man aber den rationalisierenden Charakter
der Rechtswissenschaft, dass die Juristen sich im tagtáglichen Leben
mit der fachgerechten Lösung praktischer Problemen bescháftigen,
konnen wir auch annehmen. dass sie ihre Arbeitsmittel auch rational
auswáhlen. Auch die ungarischen ,.Juristen.. haben die Bücher erwoÍ-
ben und in ihren Bibliotheken aufgestellt, die sich fur ihre Arbeit
brauchbar erwiesen oder mindestens als brauchbar angesehen wurden.
Andererseits können wir auch annehmen' dass eine Person' die viele
oder mehrere juristische Bücher besessen hat, sich selbst als Jurist
oder als sich ftir juristische Fragen interessierend ausweist, oder zum-
indest unter ihren Vorfahren oder Verwandten eine solche Person zu
finden war. Das Vorhandensein von juristischen Büchern in den früh-
neuzeitlichen ungarischen Bibliotheken, Bücherverzeichnissen und
Nachlassinventaren versteht sich also wegen des Vorhandenseins der
rechtlichen Probleme der damaligen Gesellschaft von selbst.

Aber die Tatsache, mit welchem Inhalt, woher stammende juris-
tische Bücher in Ungarn vorhanden waren' kann über die Kenntnisse,
über das Fachwissen und über die Schulung der ungarischen rechts-
kundigen Intelligenz sehr viel sagen.

Zur Beurteilung der wirkungsgeschichtlichen Bedeutung der vor-
handenen juristischen Bücher muSS man sich Folgendes gegenwártig
halten:

Die europáische Rechtsgeschichtswissenschaft betrachtet Ungarn
als Teil der europáischen Rechtskultur und misst dem europáischen
ius commune in der Entwicklung des ungarischen Privatrechts die
grosste Bedeutung zu. Diese Ansicht gilt nicht nur fur das Rechtsleben
im Mittelalter, sondern auch bezüglich der frühen Neuzeit, der Zeít
nach der europáischen,,Rezeption.. des römisch.kanonischen Rechts.

Diese EinstuÍ-ung der ungarischen Rechtsentwicklung fusst
betrachtet man die unsarische Rechtsseschichtsforschuns der letzten
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Jahrzehnte - auf eine _ besonders ffir die frühe Neuzeit _ glaubige
Vermutung, die noch nicht stichhaltig bewiesen wurde. Wáhrend wir
betreffend unserer mittelalterlichen Rechtsentwicklung uns auf sehr
anspruchsvolle Zusammenfassungen stützen können, fehlen die
,,Kapitel.. der frühneuzeitlichen ungarischen Rechtsentwicklung fast
völlig. Der Einfluss der gelehrten Rechte - also des ius canonicum
und izls civile _ sowie der europáischen Rechtswissenschaft auf das
ungarische Privatrecht ist im Grunde genommen unerforscht.

Zur Schliessung dieser Forschungslücke wurden in letzter Zeit
Forschungsprogramme ins Leben gerufen. Die internationale For-
schergemeinschaft wartet mit besonderem Interesse auf die Ergeb-
nisse, die das bessere Kennenlernen der ungarischen Privatrechtsent-
wicklung nach dem 16. Jahrhundert ermöglichen könnten.

Die Arbeit vollzieht sich in mehreren Ebenen. In erster Linie sind
die vielseitigen literarischen Quellen des Rechtslebens Ungarns und
Siebenbürgens im 16. bis 18. Jahrhundert, ferner die unveröffent.
lichten stadtrechtlichen und örtlichen Rechtsquellen Zu Sammeln und
zl analysieren. Die unvoreingenommene Erforschung der Rechtslite-
ratur und die der ,'wissenschaftlichen.. Bescháftigurrg mit dem unga.
risch-siebenbürgischen Recht dieser Jahrhurrderte erfordert aber auch,
dass wir über das ,juristische Wissensniveau.. der Zeit ein Bild ma.
chen können.

Dazu ist natürlich die möglichst vollkommene Erfassung der per.
sonellen Seite des Rechtslebens auch sehr wichtig: was wissen wir
über die rechtskundigen Intelligenz des damaligen Ungarns, über die
Leute, die nach ihrem Wissen, nach ihre Vorbildung oder nach ihre
Position unter die ,,Juristen.. zu záh\en waren?

Die Wichtigkeit der ,,personellen Seite" des Rechtslebens wurde
in den letzten Jahrzehnten dadurch akzentuiert, dass durch die mo-
derne Rechtsgeschichte - früheren Auffassungen zuwider - die Re.
zeption des izs commune, besonders des römischen Rechts nicht mehr
als eine Übernahme von materiellen Rechtssátzen, -regeln und
institutionen aufgefasst wird, sondern als ein langdauernder kultur-
historischer und soziolgischer Prozess betrachtet wird. Dieser Prozess
ist gesamteuropáisch, obwohl er in den verschiedenen Gebieten Euro.
pas in verschiedenen Zeiten ablief. Das Wesentliche dieses Vorganges
ist die Verwissenschaftlichung des Rechtslebens und der Rechtspfle-
ge, also die wissenschaftliche Lösung der juristisch.politischen Prob.
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leme mit HilÍ-e der Rechtswissenschaft, besonders der scholastischen
Rechtswissenschaft, kurz die Rationalisierung des öffentlichen
Lebens. All diese Bestrebungen waren ohne die - an den verschie-
denen Universitáten nach einheitlicher (aus Bologna stammender) Me-
thode ausgebildeten - gelehrten,,Einheitsjuristen.., ohne,,Fachmán-
ner" nicht zu verwircklichen. Vereinfachend kann man sagen, dass die
Anwendung dieser, in gelehrten Rechten geschulten Intelligenzschicht
zuerst in der Politik, dann in der Rechtspflege, eine Voraussetzung
aber auch ein Beweis Íiir das Fussfassen des l.as commune in den ver-
schiedenen Territorialstaaten des ausgehenden Mittelalters und der
frühen Neuzeit ist. Es geht hier also um die N4öglichkeit der Anwen-
dung der angeeigneten Kenntnisse.

Bei der Anwenduilg, bei der Weiterentwicklung der an der Uni-
versitán oder _ für Ungarn charakteristischer _ in der praktischen Aus-
bildung erworbenen Kenntnisse ist aber die Reproduzierbarkeit, die
Handhabung der Materie, die sich in den Bücherrr r'erkörpernde MÖg-
lichkeit, die ,,potentielle LesbarkeiÍ,, 1ls[ván JyÍonok) unheimlich wich-
tig. Wenn wir erfahren u.ürden, welcbe in Bücher gefasste Losungs-
muster Von unseren Rechstkundigelr beÍblgt wurden, konnten wir
vielleicht viel direktere Beweise für den l]inÍluss des europáischen ias
commune, fiir die zwangsláuÍige oder Íieiwillige Befolgung der euro.
páischen Beispiele finden, als bisher bei der Peregrinationsforschung.
ohne eigenstándige heimische Rechtsliteratur u,urden diese Muster --
nach einigen Meinungen _ zwangsláufig befolgt. Aber man könnte
dagegen fragen, warum die heimische Rechtsliteratur so unerheblich,
schon beschámend bedeutungslos fiir eine ,,Juristerulation.. war?
Womit ist dieses Desinteresse an eigenen juristischen Büchern Zu er.
kláren, gerade in den Jahrhunderten, als die richtigen Lösungen viel-
mehr laut Prinzipien, laut ,,wissenschaftlichen" Ansichten gefunden
wurden, als mit Hilfe der _ unvollstárrdigen - Gesetzessammlungen.
Vielleicht deshalb, weil in Ungarn mit Selbstverstándlichkeit, ohne
Bedenken die Vom ius commune angebotenen Lösungen anwendbar
waren und auch angewendet wurden. Trotz der vielbesungenen Insich-
geschlossenheit des ungarischen Rechtslebens, trotz der vielgerühm-
ten Vorherrschaft des Werboczyschen Tripatitums (,,Werbőczy über
alles!")

Natürlich ist uns klar, dass das Vorhandensein eines Buches in
einer Bibliothek, noch gar nichts bedeutet, dass dieses Buch wirklich
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gebrauclrt, gelesen' ZlJ Rate gezogen wurde. Es ist nur eine Möglich.
keit, eine Vermutung. Aber aus der _ oben erklárten - Natur der
rechtlichen Problemen ist dies eine objektivierte Möglichkeit.

Die wirkungsgeschichtlichen Aussagen betrefflich der Rezeption
der in Ungarn vorhandenen Bücher und der durch sie vermittelten
Kenntnisse wurden bis heute sehr vorsichtig formuliert. Aber viel-
leicht im Bereich der Rechtswissenschaft besteht die beste Mög-
lichkeit, die Wirkungsmöglichkeiten der Bücher zu erforschen. Dies
wird vor allem dadurch ermöglicht, dass die aus den Büchern gewon.
nenen Kenntnisse in einem anderen Quellentyp ihren Niederschlag
finden konnten: in den in immensen Mengen vorhandenen und uner-
forschten Gerichts- und Amtsakten könnte man die Buch-Kenntnisse
wiederfinden.

Die enge Beziehung zwischen den Bücher juristischen Inhalts und
ihren Benützern ist ohne weiteres Zu verTnuten. Besonders im Mittel-
alter war es so, als das Buch noch keine ,,Dutzendwahre" war.

Das Mittelalter

Hinsichtlich der die Rechtskultur tragenden Intelli genz Ungarns
kann man seit dem 13. Jahrhundert, wie irr den westeuropáischen
Staaten, eine Doppeltradition beobachten. Aus der Clerc-Schicht ent-
wickelte sich seit dieser Zeit díe |aizierte rechtskundige Intelligenz
heraus, die sich beruflich mit den rechtlich relevanten Angelegen-
heiten des Staates, der verschiedenen Gemeinden und spáter mit den
der Privatpersonen bescháftigt hat. Sie hat ihre die lateinischen dicta-
mina übersteigenden Rechtskenntnisse entweder in der Praxis oder an
den Universitáten erworben.

Die praktische Ausbildung bedeutete in erster Linie die geistliche
Notariatspraxis oder die Kanz\eitatigkeit bei den weltlichen Amtstrá.
gern' vorwiegend am königlichen Hof, stufenweise aufgebaut' in gut
organisierten Rahmen. Die so ausgebildeten waren im allgemeinen die
unteren Schichten der Rechtskundigen, aber als Gutachter und Kenner
des heimischen Gewohnheitsrechts haben sie ziemlich háufig im Ver-
waltungs- und Justizwesen eine wichtige Rolle gespielt. Vor allem
diese ,'Praktiker.. haben die Entwicklung des heimischen' des tagtág-
lich angewandten Rechts bestimmt.
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Die an den auslándischen (vor allem in Italien - Bologna und
Padua _, spáter in Wien oder Krakau) oder ungarlándischen LJniversi.
táten ausgebildeten Studenten (,,Doktoren..) haben meistens als hohe
kirchliche Würdentráger in der Diplomatie und der Politik gewirkt.
Die Gruppe der in Ungarn sturdierten kann man aber wegen der miss-
geglückten Universitátsgründungen der ungarischen Könige vernach-
lássigen. Diese zwei Schichten sind nicht nur in ihrer Ausbildung und
Wirkungskreis, sondern auch in ihrer Karriere , ftnanzíellen Lage und
höchstwahrscheinlich - besonders im letzten Saeculum vor Mohács
(1526) - auch in ihrer Belesenheit und Buchbenützung voneinander
abgewichen.

Das erste Auftreten der juristischerr Bücher im mittelalterlichen
Ungarn hángt mit der Peregrionationsbewegung eng Zusammen. Die
ungarnlándischen Besucher der italienischen lJniversitáten (vor allem
Bologna und Padova) haben selbstverstándlicherweise die Manus.
kripte nach Hause gebracht, die von ihnen itl clen Universitátsstádten
erworben und wáhrend ihres Studiums benützt wurden. Mit dieser
Tatsache ist es zu erkláren, dass die juristischen Rücher im 13. Jahr-
hundert nicht mehr nur sporadisch in den Quellen (in Testamenten
oder Kaufvertrágen) nachgewiesen sind, sondern - wie wir wissen -
ganze Sammlungen von juristisclren Büchern in lJngarn vorhanden
waren. So sind im Jahre I276 in der Kapitelschule von Veszprém 15
Codices römisch- und kanonisch-rechtlichett Inhalts einem Brand ZUm
opfer gefallen. Die bekannte Tatsaclre, dass die Führung der Kanzlei
des Königs und der Königin im 13. Jahrhundert in die Hánden der
studierten, ,,gelehrten" Juristen gekommen ist,, dass in dieser Zeit das
System der glaubwürdigen orte sich herausgebildet und Zusammen
mit der geistlichen Gerichtsbarkeit sich befestigt hatte, sowie dass die
Herausbildung des - spáter bedeutungslos gewordenen - Notariats-
WeSenS auch in dieser Zeit begonnell hat, lásst es zu vermuten, dass
mit der unerlásslichen Hebung des juristischen Wissensniveaus auch
die juristischen Bücher eine grössere Verbreitung erfahren haben. Aus
dem Jahre 1298 wird berichtet, dass etliche Kanonisten die in einem
Streitfall als Sachverstándiger beim Gericht des Graner Erzbischofs
aufgetreten sind' ihre Meinung nur nach ,,dem Konsultieren ihrer Bü-
cher.. qeáussert haben.

Für das náchste Jalrrhundert ist es mehrmals bezeugt, dass
allem die Vertreter der weltlichen und seistlichen Elite und

vor
die
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Beamten der zentralen Verwaltung und königlichen Gerichtsbarkeit
die Rechtsquellen zur VerÍügung gehabt haben, die bei der Losung der
auftretenden juristischen Probleme zu Rate gezogen werden konnten.
Neben den Berichten erzáhlender Art, die belegeil' dass juristische,
vor allem kanonistische Bücher im königlichen Hof und in kirchen-
flrrstlichen Residenzen vorhanden waren, unterrichten etliche zeit-
genössische Urkunden auch darüber' dass diese Quellen auch benützt
und die - vor allem in den wichtigsten kirchenrechtlichen Dekreten-
sammlung vorzufindende - Regeln auch angewandt wurden. Es wird
durch eine Urkunde der Hermannstádter Probstei sogar das bestátigt,
dass auch Mitglieder des unteren Klerus juristische Bücher aus der
Bibliothek der Probstei ausgeliehen, gelesen und bei den tagtáglichen
,'Gescháften.. berücksichtigt haben.

In dieser Zeit sind auch die ersten Produkte der einheimischen
Rechtsliteratur entstanden. Die Verfasser der ersten Codices waren
bestrebt, die Regeln und Gedanken der angesehenen auslándischen
Bücher auf die heimischen Verháltnisse anzuwenden und zu interpre-
tieren. Wir kennen aus diesem Zeitalter mehrere sog. ,,Formelbücher..,
bei deren Entstehung die wahrscheinlich in grosser Zahl kursierenden
auslándischen Handschriften auch eindeutig berücksichtigt wurden.
Aus diesen Formelbüchern und der vom Ausland stammenden theore-
tischen und praktischen BÍicher haben sich die juristischen Samm-
lungen der Pfarrei-, Kapitel- und Stadtbibliotheken zusammengesetzt.
In den uns bekannten Quellen sind die kanonistischen Bücher den rö-
misch-rechtlichen gegenüber überreprásentiert. Wáhrend diese Vor
allem durch die Peregrination in Ungarn eingefuhft wurden, müssen
bei der Verbreitung der kanonistischen Bücher auch viele andere Be.
schaffungswege berücksichtigt werden. Laut Zeugnis der Quellen aus
dem 15. Jahrhundert wurde Ungarn in dieser Zeit von kanonistischen
Handschriften überflutet.

Andererseits muss man aber bemerken, dass die Verbreitung der
Formelbücher im 15.-16. Jahrhundert auch ein bestimmtes be.
sonders im Kreise der .domidocti" auftretendes - Desinteresse an die
Werken der ,,gelehften Rechte.. vermuten lásst. Diese Formelbücher'
die als die erste Aufzeichnung des ungarischen Gewohnheitsrechts
gelten und vor allem eine praktische- und Ausbildungsfunktion gehabt
haben, bedeuteten einen Rücktritt betreffend des Wissensniveaus der
unteren Schichten der unsarischen rechtskundisen Intellisenz. Die
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Formelsammlungen haben ZuÍ Erha1tung der schablonenhaften' sich
wiederholenden Vertragssátze, Begriffe und Klauseln gedient. Durch
ihre HilÍ-e konnte man sich die Neuf-assung der [Jrkunden ersparen.
Auf die Anwendung von neueren Gedanken haben sie sich nachhaltig
ausgewirkt, aber haben gleichzeitig die juristische Prázision und
Rechtssicherheit gedient und die erwünschte Rechtswirkung gewáhrt.

Die Verbreitung der Formelbücher kann man aber nicht eindeutig
als Zeugnis der verschwundenen Nachfrage bezüglich der Werke der
gelehrten Rechte bewerten. Eher müssen wir davon ausgehen, dass die
Zah| der Leute erheblich angewachsen war' die diese einÍ.acheren
Wissensquellen in der tagtáglichen Praxis von Noten gehabt haben:
Nach dem 15. Jahrhundert hat sich die landesweite Struktur der Korni-
tatsnotare ausgebildet. Diese Notare sind als Tráger des juristischen
Fachwissens in den adeligen Komitaten zu betrachten. Obwohl sie
vorwiegend keine Universitát besucht haben, haben sie - fast ohne
Ausnahme - die bestmögliche einheirnische Schulung in den ,,artes
liberales" und eine praktische Ausbildung genossen. Neben den Mit-
arbeitern der zentralen Gerichte \ /aren die Kornitatsnotare die wich-
tigsten Gestalter und besten Kenner der landesweiten Gewohnheits-
rechts. Die andere wichtige Schicht der clamaligen Rechtskundigen,
die Notare der Stadte und die dort tátigen Reclrtsanwálte haben da-
gegen _ wie es die lJrkunden aus dem stádtischen Bereich bezeugen -
überwiegend nur die Rechtsgewohnheiten iluer. Stadt gekannt. Nach
unseren Quellen kann man Rechtskenntnisse in den breiteren stádti-
schen Bevölkerungsschichten nur ab dem 16. Jahrhundert vermuten.
(Anfang des 16. Jahrhunderts waren in ofen und in Pest 19 Anwálte
tátig.) Das stádtische Rechtsleben wurde aber von den ,,gelehrten
Rechten.. eher berührt, es ist also kein Zufal| dass in einigen Rats-
stuben mehrere juristische Bücher zu finden waren.

Das fur die bessere Verbreitung der gelehrten Rechte im Westen
so dienliche System der öffentlichen Notare' wie gesagt, wurde in Un-
garn nicht herausgebildet. Die Praxis der als dessen Ersatz zu bet-
rachtenden organisation der glaubwürdigen orte wurde eher durch die
,,Pratiker" bestimmt. Diese Entwicklungstendenzen schlossen aber die
rege Benützung juristischer Bücher in den rnittelalterlichen Jahr-
hunderten natürlich nicht aus.
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Die ̂ fr"tihe |t{euzeit

Methodologisclre Vorüberlegungen

Die Beurteilung der Beziehung zwischen den ,,Juristen" und den
Büchern im 16.-18. Jalrrhundert ist viel komplizierter. Einerseits
deshalb, weil die enge Beziehung zwischen dem Buch und dem Beruf
bzw. Tátigkeitsfeld seines Benützers verándert worden ist. Die Ver-
breitung des Buchdrucks, die relative Billigkeit der Bticher ermög-
lichte €S, dass man nicht mehr aus blossem ,,Berufsinteresse.. j.'-
ristische Bücher erworben hatte, sondern weil er sich flir bestimmte
Probleme interessierte, oder durch den Besitz einiger juristischen
Bücher sowie Gesetzessammlungen sich zur Lösung Von alltaglichen
Rechtsftillen als besser vorbereitet fulrlte. Natürlich muss man hier
auch andere kulturhistorische Entwicklungsten,Jenzen in Retracht zie-
hen, die zum revolutionáren Vormarsch cles gedruckten Buches beige-
tragen haben. Die für das 16.-18. Jahrlrundert zut Verfligung stehen-
den Quellenmaterialien (obwohl wir lrier auch nur über Reprásenta-
tivitát sprechen können) ist also viel grösser, als es flir das Mittelater
der Fall war' wo wir uns nur auf spárliclreir Urkundenmaterialien
stützen können.

Andererseits ist die Stellungnahme dadurch erschrveft, dass die
Definition des ..Juristen.. in der laizisier1en frülren Neuzeit in Unqarn
viel schwieriger ist.

Die Beamten der verschiedenen Kanzleien der Zentralbehörden
können wir nicht mehr als gut abgrenzbare Gruppe der Rechtskun-
digen betrachten, denn in den Kanzleien wurden in Mánner vom
verschiedensten Status entgeltlich bescháftigt. obwohl die (uristi-
schen) Fachkenntnisse bei der Anstellung als Beamte noch immer
berücksichtigt wurden' ist aber gerade bei den wichtigsten Würden-
trágern (bei den Höchstrichtern des Landes) zu beobachten, dass sie
üblicherweise keine juristische Fachausbildung genossen haben. Auch
flir die Beamten und das Justizpersonal der mittleren Ebene war cha-
rakteristisch, dass sie die Würde weniger für den Lohn, als wegen der
Autoritát, die mit der AuÍgabe Zusmmengebunden war' angenommen
haben. Die Fachkenntnis, die fbchspezifische Ausbildung war auch
unter ihnen ziemlich selten vorzufinden. Das Tátigkeitsfeld und die
Kompetenzen der Beamten waren unscharf umgeschrieben, sie haben
ihre Tátigkeit unregelmássig ausgeübt.
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Andererseits wurde im 17. Jahrhundert die Schicht der freien Ad-
vokaten auch in Ungarn immer stárker. Dazu gesellten sich noch
solche Adelige, die - aus welchen Gründen auch immer - über be.
grenzte Gesetzeskenntnis verfligt haben und so als Stellvertreter,
Sachwalter oder Prokurator verschiedener Magnaten bzw. Gemeinden
tátig werden konnten. obwohl diese .,.Freiberufler.. nach ihrer gesell.
schaftlichen Position sehr verschieden waren und so keine einheitliche
Juristenschicht bilden konnten, nach dem in damaligen Ungarn üb-
lichen Ausbildungsweg kann man sie auch als .,Juristen" bezeichnen.
Nach den damaligen Lernmöglichkeiten und nach ihrer Tátigkeit kann
man übrigens fast alle Adelige als Juristen ansehen. Und weil der Adel
sich mit der Nation identifrzierte, kann man betreffend dieser Zeit das
berühmt-berüchtigte Paradigma,,Juristennation.. zum ersten Male an-
wenden.

Im stádtischen Bereich ist es etwas leichter, die in cler Verwaltung
oder in der Justiz tátige Intelligenz als Juristen zu identifizieren. Urn
so leichter ist dies, wenn man sich vergegenwártigt, class in den Ge-
richten und Amtsstuben der Stádte zahlreiche frühere peregrinus, also
an auslándischen Universitáten geschulte Studenten angestellt wurden"
Diese Mánner haben in der Rechtspflege ihrer lIeimatstádte háufig
eine entscheidende Rolle gespielt und ihre Juristenkarriere ist leicht zu
verfolgen.

Die uns zur Verfugung stehenden Bücherverzeichnisse weisen
übrigens sehr háuÍig den bürgerlichen oder adeligerr Besitzer' als .Iu-
rist oder als in der ,,Juristerei.. interessierte Person aus. Natürlich ist es
auch eine methodische Frage, bei welchem Prozentsatz der juristi-
schen Bücher innerhalb einer Büchersammlung der Besitzer als
,,Jurist.. zu identifizieren ist. Es ist selbstverstándlich, dass ein abso-
luter Prozentteil in dieser Beziehung nicht vorzuschreiben ist. Man
muSS auch noch andere Umstánde berücksichtigen' Uffi eine Samm-
lung als ,,Juristenbibliothek.. einordnen zU dürfen, wenn eine solche
Einordnung überhaupt nützlich ist.

Die Analyse der aus den verschiedensten Quellengattungen ent-
stammenden Bücherlisten, die von Privatbibliotheken des frtihneuzeit.
lichen Ungarn aufgenommen wurden und die den grösseren Teil der
heute zur Verftigung stehenden etwa 1500 Listen bilden, kann Íiir die
Rechtshistoriker sehr aufschlussreich sein. Immerhin wurde eine all-
gemein anwendbare Methode, die zu einer aussagekráftigen Analyse
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fiihren könnte, weder betreffend der Rechtswissenschaft, noch anderer
Fachwissenschaften bisher nicht ausgearbeitet. Unsere Bemühungen
können deswegen nur vorláufige und lückenhafte Ergebnisse hervor.
bringen.

Wir können mit gutem Grund annehmen, dass die in den Ver-
zeichnissen festgehaltenen Bücher auch gelesen wurden. Dadurch
öffnet sich ein weites Feld von Möglichkeiten' die Fragen und hoffent.
lich auch Antworten betreffend der Kontinuitát der europáischen juris.
tischen Traditionen und auch der Rezeption neuer Gedanken und
Werke in dem Karpatenbecken zulassen.

Die Antworten können nicht nur der ungarischen Rechtsge.
schichte, bezüglich der Wirkungsmöglichkeiten des in erster Linie aus
dem Westen kommenden Gedankenguts dienen, sondern können
durch das Exempel eines kleineren, aber wichtigen Wissenszweiges
auch fiir die wissenschaftsgeschichtlichen Forschungen anderer Wis-
sensgebiete in Ungarn vielleicht wegweisend sein.

E's sind viele Fragestellungsmöglichkeiten. die nach der Beant.
wortung bezüglich der Rechtskultur der Zeit aufsclrlussreiche Infor-
mationen liefern könnten. Die verháltnismássig grosse Datenbasis
lásst einerseits die Mciglichkeit einer statistischen Bewertung be-
grenzten Umfangs nicht umgehen. Durch die Identifikation der in den
Bücherlisten eingetragenen Bücher ist andererseits die Möglichkeit
einer inhaltlichen Analyse auch gegeben. Man beispileweise könnte
auch folgenden Fragen nachgehen: Wie verhált sich die Zah| der
Rechtsquellen und der Literatur zueinander? Auf welchen Rechtsge-
bieten waren die Leser auf die Literatur, auf die ,communis opinio
doctorum" hingewiesen? Welche literarische Quellen konnten sie zur
Rate ziehen? In welchem Grössenverháltnis stehen die ungarischen
und nicht ungarischen Rechtsquellen zueinander? Wenn - wie am
Anfang gesagt wurde - das Werk von Werboczy ,,Alleinherrscher"
war' warum finden wir eine Vielfalt Von römischrechtlichen und
deutschen Rechtsquellen unter den Büchern? Welche Autoren waren
die populársten in einer Epoche? Aus welchem Land kamen die
meisten Bücher? Wie ersetzten die Interessierten die fast ganz fehlen.
de einheimische Rechtsliteratur mit auslándischen Werken? Der the-
matische Vergleich von mehreren adeligen und bürgerlichen Biblio-
theken könnte weiterhin darüber Rückschlüsse geben, inwieweit das
Rechtsleben der Komitate (das Terrain der Selbstverwaltung des
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Adels) und der Stadte auf parellelen oder unterschiedlichen Grund-
lagen gestanden hat, wo und wann Annáherung oder Auseinander-
gehen festzustellen ist?

Die Untersuchung der Privatbibliotheken kann natürlich nicht
immer allgemeingültige Antworten hervorrufen. Man kann ohne
Schweirigkeiten auch solche Sammlungen, Listen finden, die sich aus
welchem Grund auch immer der verallgemeinernde Thesen wider-
setzen. Im folgenden werden die ersten vorláufigen Ergebnisse unserer
Forschung bezüglich der Privatbibliotheken kurz Zusammengefasst.

Juristische Bücher in den Privatbibliotheken

Juristische Bücher der Adeligen

Die Bücherlisten''grosser Privatbibliotheken.. Von Hochadeligen
sind in den Quellen verháltnismássig unterrápresentiert. In den wenig
- uns bekannten - wirklich bedeutenden Magnatenbibliotheken, die
sich auf mehrere Wissensgebiete erstreckt haben und üblicherweise
thematisch geordnet waren, hat die Rechtswissenschaft, wenn auch
nicht immer eine vorrangige, aber meistens eine bedeutende Rolle
gespielt. Die Reprásentation der juristischen Bücher (etwa 5_20 %) in
diesen Bibliotheken kann nicht immer als Zeugnis eines fachmánni-
schen Interesses bewertet werden, aber zeigt, dass das Rechtswissen
einen gesichertenPlatz an der Wissenspalette der Zeit innehatte. Diese
vorsichtige Beurteilung ist trotz der Tatsache berechtigt, dass in
Sammlungen von einigen höchsten Würdentrágern und von einigen
Komitatsbeamten die juristischen Bücher im grossen Zah| vertreten
sind: Ein Zehntel der am Anfang des 18. Jahrhunderts in Fraknó
(Forchtenstein, osterreich) hinterlegten Bibliothek von Pál Eszt erházy
bestand beispielweise aus solchen juristischen Werken, die zu den
Standardwerken der europáischen ius commune zv záhLen sind. Trotz
dieser Tatsache ist aber diese Sammlung vor allem wegen ihres natur-
wissenschaftlichen Bestandes kulturhi storisch bedeutend geworden.

Der obergespan István Csáky hat beispielweise nur ungarische
juristische Bücher benutzt, in der Familie Berényi wurden auch die
wichtigsten aus dem Westen stammenden juristischen Werke gelesen
und durch Generationen weitertradiert. András Szirmay, der in der
Zeit der Katalogisierung seiner Bücher Tafelrichter war, also in vor.
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derer Front des einheimischen Rechtslebens tátig war' hatte |7
juristische und 25 politische Bücher zur Hand gehabt. darunter sind
die Werke von Jean Bodin, Hugo Grotius und Samuel Puffendorf
genauso vorzufinden, wie die Syntagma luris Civilis des ungarischen
Humanisten, Johannes Barovius Decius vom Ende des 16. Jahr-
hunderts, die prozessrechtliche Arbeit von Johannes Kithonich, sowie
die Quadripartitum und der ganze Corpus Juris Civilis.

Man kann aber auch Gegenbeispiele vorbringen: Baron Imre For-
gách, der als obergespan und als Richter tátig war' hat bloss drei ju-
ristische Bücher in seiner Sammlung gehabt, als sie an die evan-
gelische Schule in Trencsén verschenkt wurde. András Székely Doba,
der Tafelassessor hat nur ein einziges juristisches Buch besessen, im-
merhin war es eine Ausgabe von Justinianus, wahrscheinlich die Insti-
tuitionen. Der vielleicht bekannteste ungarische Jurist des 17. Jahr-
hunderts, István Vittnyédi, hat eine immens grosse Bibliothek gehabt,
aber nur ein Fünftel davon hat aus juristischen und politischen Bücher
bestanden. Trotzdem ist diese Bücherei als die grosste juristische
Sammlung der Epoche zu betrachten. Man kann natürlich fragen, ob
diese bibliotheca eher als Hilfsmittel eines .,Strafanwalts", oder als
Anpassungsversuch an die Sammlergewohnheiten der mit einer sehr
entwickelten Rechtskultur lebenden Stadt (Sopron, Odenburg) zv
betrachten sind.

Verallgemeinernd können wir feststellen, dass in den adeligen
Bibliotheken die juristischen Bücher auch dann nicht vorherrschend
waren' wenn eS wegen der Tátigkeit des Besitzers wiinschenswert
gewesen wáre.

Die Peregrination, der Besuch auslándischer Universitáten hat
auch unter den Adeligen das spátere Interesse juristischen und politi-
schen Büchern entgegen bestimmt. Dies wird bei der lJntersuchung
der Bibliothek der Familie Teleki aus dem 18. Jahrhundert deutlich,
deren Mitglieder wáhrend ihrer Auslandsreise auch juristische Studien
betrieben haben. Natürlich kann man auch hier Gegenbeispiele an-
führen: Mihály Czobor, der lange in Italien peregrinierte und spáter
aSSeSSor der königlichen Tafel am Ende des l6. Jahrhunderts gewesen
ist. hat in seiner mittelgrossen Bibliothek kaum juristische Bücher
gehabt. Desgleichen gilt auch für Ferenc Nádasdy, der sich an mehre-
ren italienischen Rechtsfakultáten immatrikuliert hatte und dessen
spátere Laufbahn betrachtend, lnan auch eine grössere juristische
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Sammlung hátte vermuten können. E'r hatte nur wenige juristische
Bücher in seiner grossen Sammlung. Immerhin wurden diese wenigen
sehr anspruchsvoll ausgewáhlt. Durch die vollstándige Ausgabe des
Corpus Iuris Civilis und die elfbándigen Kommentare des Cuiacius ist
es bewiesen, dass er das höchste Niveu der damaligen Rechtswissen-
schaft wahrgenommen hat. Sein Beispiel zeigÍ', dass man die Quantitát
auch damals mit Qualitát wettmachen konnte.

Bücherlisten von Bibliotheken des kleineren Adels sind uns kaum
überliefert. Deshalb können wir die paradigmenartige These, dass das
Tripartitum Werboczys, als die ,.Bibel der Adeligen" in jeder adeligen
Kurie zu finden war' weder untermauern noclr entkráften. Es ist un-
bestreitbar, dass dieses in unzáhligen Arrsgaben wiederverlegte und
weitwirknede Rechtsbuch am háufigsten itl tlen Bücherlisten zu finden
ist, aber - nach unserem heutigen Wisserr -- war es genauso auf den
Büchenegalen oder -kisten der gebildetetr stácltisclren Bürger. wie bei
den Adeligen zu finden. Mehrmals trefÍ-en u'ir auf solche kleinadelige
Sarnmlung' wo clas einzige juristische Buch das ,fripartiÍum ist. Diese
Tatsache kann vielleicht mittelbar die Walrrheit des Paradigmas
beweisen.

Juristische Bücher des Bürgertums

Bezüglich der Buchkultur der stádtischen Bevölkerung habcn wir
eine viel bessere Quellenlage' als betreffund dels Bücherbesitzes der
adeligen Familien. Wahrnemend die GeÍbhren, die durch die ungleich-
mássige Verteilung der Quelierr hervorgeruÍbrr werden, können wir
hier ein viel umfassenderes Bild aufzeichnen, auch dann, wenn wir
anerkennen müssen, dass folgende Feststellungen nur als vorláufige
Ergebnisse betrachtet werden können.

Die Analyse des gut dokumentieften Buchbesitzes einiger west-
und nordungarischen Stadte (Sopron i oclenburg, Kőszeg / Güns,
Besztercebánya / Neusohl' Selmecbánya / Schernnitz, Körmöcbánya l
Krenrnitz) haben geze\gt, dass in diesen Stádten die juristische Bücher
gut vertreten waren.

Bezüglich der untersuchten westungarischen Stádte ist es zU yer-
merken, dass die verháltnismássig vielen juristischen Bücher sich in
den Hánden von wenigen Bürgern konzentriert haben. In Sopron. /
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Odenburg sind juristische Werke nur in einem Drittel der 100 be-
kannten Bücherlisten zu Íinden. Es kam nicht selten vor, dass ein ,,Ju-
rist.., der als Advokat seine Laufbahn begonnen hat und spáter Beam-
ter der Stadt geworden ist, mehrere Dutzend juristische Bücher besass.
In Sopron / Odenburg ist die Verbindung zwischen Peregrination und
Buchbesitz am deutlichsten zu bezeugen. Etliche Familien (Artner,
Zuana, Poch, Fauth usw.) haben ihre Söhne durch Generationen auf
die juristischen Fakultaten von verschiedenen deutschen Universitáten
geschickt. Es ist nicht verwunderlich, dass gerade in den Bibliotheken
dieser Familien neben der auslándischen und ungarischen Rechts-
quellen und einfacheren Wissensvermittlern (rvie die Institutiones von
Justinian) auch die besten und wichtigsten Werke des europáischen
ius commune zu finden waren. Die Besitzer mehrerer Sammlungen,
die als ,,Juristenbibliotheken" einzustufen sind, sind fast alle Peregri-
nanten, ,,studosi iuris" gewesen oder haben in der Familie einen
rechtsgeschulten Vorfahren gehabt. Ihre juristische Sammlung hátte
auch manch westeuropáischer Jurist berreiden können. I)err C)denbur-
ger Anwalt oder Beamten des 17 .-18. Jahrhunderts muss man wegen
der Qualitát seines juristischen Buchbesitzes a|s Mitglied einer Fach-
intelligenz einstufen, trotz der Tatsache, dass in keirren Rücherlisten
die juristischen und politischen Bücher überwogen. Wenrr die Propor-
tion der juristischen Bücher um die 20oÁ liegt, haben wir es bestimmt
mit einem ,,Professionisten" zu tun.

In der viel kleineren Datenbasis betreffbnd der Stadt Kőszeg l
Güns findet man nur eine Liste, wo die juristischen Bücher kenn.
zeichnend sind: Die Sammlung des Stadtnotars Johannes Sagittarius
hat aber 1603 ein europásches Niveau gehabt.

Wenn man die übernommenen Bücherlisten der nordungarischen
Bergstádte unter die Lupe nimmt, ist die viellecht aufftilligste aber
nicht überraschende Tatsache zu beobaclrten, dass die deutschen
Rechtsquellen sehr gut vertreten sind. Die deutschsprachige Bevöl-
kerung hat also eine Neigung zur muttersprachlichen Quellen gehabt.
Es sind Listen, wo nur Bücher solcher Art das Rechtswissen reprásen-
tieren. Die sprachlichen Preferenzen gibt auch die Tatsache wieder,
dass wir nur in diesen Stádten deutschsprachige Ausgaben des Tripar-
titums und der Institutionen Justinians finden. Die elementarsten
Rechtskenntnisse haben also in volksprachlichen Ausgaben nx Ver-
fiigung gestanden. Hier finden wir auch Rechtsquellen in slawischer
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Sprache. Es ist ganz interessant.' dass in den Bergstádten ziemlich
selten bergrechtliche Quellenausgaben und Arbeiten anzutreffen sind.

obwohl in den 98 uns bekannten Bücherlisten von Beszterce.
bánya / Neusohl 54 juristische Bücher auftauchen' können nur wenige
Listen eine bedeutende juristische Sammlung bezeugen. Nach Zeugnis
der Inventare haben in Selmecbánya / Schemnitz vor allem die Notare
juristische Bücher in grösserer ZahI besessen. Darunter sind auch
einige Sammlungen bester wissenschaftlicher Qualitát Z|J finden.l
Verallgemeinernd können wir feststellen, dass die juristischen Bücher
in den Bergstádten in breiteren Bevölkerungskreisen als in Soprorr/
odenburg oder in KőszeglGüns vorhanden waren' aber qualitáts-
mássig waren dagegen die westungarischen Stádte in juristischer
Fachliteratur besser bestel lt.

Die ummittelbare Beziehung zwischen dem angewandten Recht
und dem Besitz juristischen Werke kann an dem Beispiel des Rechts-
lebens von Buda/ofen und Pest am Ende cles 17. Jahrhunderts über-
zeugenderweise bewiesen werden. Das Rechtsleben beider Stadte
wurde in dieser Zeit von der Herrschaft auslándischer Rechte gekenn.
zeichnet. Nach der Vertreibung der osmanen wurde in diesen Stádten
- unter der Obhut der kaiserlichen Sonderverwaltung - ein Rechts-
system angewandt, das sich aus gemischten Elementen zusammen-
setzte" Seine Begriffe entstammten aus dem römischen Recht, inhalt-
lich trug es die Charakteristika des juristischen Lösungen der spátmit-
telalterlichen italienischen Stádtestaaten. Darüber hinaus wurden
Rechtsinstitute auch aus den verschiedensten deutschen Fürstentümern
übernommen. Dazu gesellten sich noch unter der Herrscahft der Kam-
meradministration absolutistische Rechtsprinzipien der habsburgi-
schen Erblánder.

Obwohl wir noch kein klares Bild betreffend der im privatrecht-
lichen Prozessen angewandten Regeln haben, ist es aus dem über.
lieferten Prozessprotokollen zu ersehen, dass die Obrigkeit die Gel-
tung der ,,allgemeinen Rechtsregeln", der ,,kaiserlichen Rechte" als
eine Selbstverstándlichkeit angesehen hatte. Dieses ,,universale
Recht.. hat nichts anderes bedeutet, als das römische Recht, das durch
die Bearbeituns der Glossatoren. Consiliatoren und Vertretern des

. Bock (1624). Anna Curaus (|627). Diese Daten sind noch nicht veröffentlicht. Das
E'insehen in die Auszüge der Magistratsprotoko||e der Stadt Selmecbánya / Schemnitz wurde
l'on István Monok errnög|icht. rvofiir an dieser Stelle gedankt sei.
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deutschen (Jsus modernus Pandeclarum. bis zur Unverkenntlichkeit
verándert wurde. In den Prozessurkunden finden sich Zitate aus den
Digesten und dem Codex von Justinian. Die praktizierenden Juristen
der beiden Stádte haben sich auf die communis opinio doctorum und
auf römisch-rechtliche Axiome berufen. Bei den Prozessen wurden
solche Hilfsmittel und Kommentare herangezogen. die nur im univer-
sitáren Jurauntenicht anzueignen waren. E,s War beliebt zeitgenös-
sische juristische Autoren aus Deutschland (besonders Benedict
Carpzov, Andreas Gail) zu zitieren. E,s kommen auch andere Wissen-
schaftler zum Vorschein, die Kommentare ZUm ,'geltenden.. römi.
schen Recht oder zum Prozess des Reichskammergerichts geschrieben
haben (Mynsinger von Frundeck, Besold, Brunemann, Harpprecht,
Schneidewin).

Diese Tatsachen sind einerseits damit zu erkláren, dass sich in
dieser Zeit in Buda/Ofen und Pest sehr viele Advokaten und Beamten
von ,,ausserhalb", aus Deutschland angesiedelt haben. Es muss ander-
erseits auch benicksichtigt werden, dass hinter den Zitationen aus den
Werken der verschiedensten juristischen Autoritáten ein immens gros.
ser Bticherbestan d zu vermuten ist. Dies wird bezeugt durch die Bü-
cherlisten' die den Bücherbestand der beider Stádte um die Wende des
17. Jahrhunderts wiedergeben. In dem Buchinventar von Georgius
Kiechel (|694)' der Notar der Stadt Buda / oÍ.en war und ziemlich
viele juristische Werke besass, kommen dieselben Bücher Zum Vor-
schein' die in den Prozessakten zitiert wurden. Unter den Büchern des
Ofener Advokaten Johann K. von Freydenberg waren (Liste aus dem
Jahre 1725) ohne Ausnahme dieselben osterreichischen und deutschen
Rechtsquellen (mehrmals in Manuskript) vorhanden, die laut der
Akten unter der Obhut der engen Kammeradministration angewandt
wurden. Die Überrápresentation der auslándischen juristischen Bücher
kann man leicht mit der Einwirkung der zentralen Kammeradmi-
nistration erkláren. Es ist aber auch zu erwáhnen, dass die Listen auch
das Vorhandensein der ungarischen Rechtsquellen und Rechtsliteratur
(Werboczy, Kithonich) bezeugen. Diese letzteren wurden aber in den
Akten nicht zitiert.

Ausser den Advokaten und Beamten haben wohl auch andere
Bürger Interesse für juristisclre Bücher gezeigt. tJnter den Büchern der
BLirger verschieden,sten BeruÍ-es sind mal ein Tripartitum oder eine
InstiÍutiones Von Justinian ZU finden. Es waren auch solche wohl-
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begüterte Stadtbürger. die keinen untnittelbaren Kontakt ZU|n Rechts-
leben gehabt haben, trotzdem haben sie in ihrer vielseitigen Buch-
sammlung auch für die juristische WerkeP|aIz gewáhrt.

Bezüglich der besseren Kenntnis der stádtischen Buchkultur
bedeutete eS einen grossen Mangel, dass wir über die Privatbiblio.
theken der siebenbürgisch-sáchsische Stádte nur sporadische Daten
besitzen. Es sind nur wenige Sammlungen von bedeutenden Persön-
lichkeiten der siebenbtirgischen bzrv. der sáchsischen Geistesge-
schichte rekonstruiert. Daneben besitzen wir noch etwa 90 Bticher-
listen von der Stadt Beszterce / Bistritz, aber die buchgeschichtliche
Auswertung der Schátze der Kronstádter/Brassó und Hermannstádter/
Szeben Archive steht noch aus. Wenn man die Rolle des römischen
Rechts in der frtihneuzeitlichen Privatrechtsentwicklung der Sieben-
bürger Sachsen beriicksichtigt' kann der Rechtshistoriker die Er-
gebnisse dieser Quellenforschungen kaum erwarten.

Die nicht rechtskundige Intell'igenz und die juristische Bücher

Obwohl die Intelligenz unter den Besitzern cler rekonstruierten
Büchersammlungen ziemlich untrerrápresentiert ist, können wir auch
laut dieser Daten vorláuÍige Feststellungen beztiglich der Rolle der
juristsichen Bücher bei den anderen Intelligenzschichten machen.

Sowohl die Schulmeister, als auch die Priester haben einige uns
interessierende Bücher besessen. Dies wird durch die Analyse Von
einigen Listen bezeugt, die über die Immobilien von nordungarischen
Schulrektoren zur Verrfügung stehen. Die Ausgaben der Institutiones
von Justinian in verschiedensten Sprachen und bestimmte Rechts-
quelllen haben in den Regalen der für die Grundschulung verantwort-
lichen, in Dorfern bzw. in Stádten wirkenden Schulmánnern P|atz ge-
funden. Ihre Proportion war aber ziemlich gering gewesen. Das
Gleiche ist festzustellen, wenn wir zwei Sopron/Odenburger Me dizie-
nerbibliotheken unter die Lupe nehmen. Bei ihnen konnte nicht nur
das persönliche Interesse, sondern auch die Erbfolge beim Auftreten
juristischer Bücher eine Rolle spielen.

Auch unter den Lektüren der unteren Priesterschaft kamen die
Grundwerke der Rechtswissenschafl vor. Es ist seltener, wenn wir
mehrere juristischen Bticher in einer mittelgrossen Sammlung aus-
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findig machen konnen. Bei diesen Fállen hatte wahrscheinlich auch
das geistige Milieu des Ortes, wo der Priester gedient hat, entschei-
dend mitgewirkt. So hat Melchior Coress, ein evangelischer Priester
aus Sopron/odenburg, in seine mehrhundertbándige Bibliothek etwa
drei Dutzend hochkarátige juristische Werke eingereiht. Dasselbe ist
bei dem bedeutenden Lehrer und Priester, beim Samuel Günther aus
Leutschau zu beobachten. In seiner Sammlung, die alle Wissens-
gebiete berücksichtigt hatte, war die Rechtswissenschaft sehr gut ver-
treten. Aus dieser Sicht kann man Matthias Bél, als eine verwunder.
liche Ausnahme betrachten. Bél. der einer der bedeutendsten Gestalten
der ungarischen Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts war und sogar
ein familienrechtliches Werk veroffentlichte, hat in seiner Buchsamm-
lung keine juristische Arbeit gehabt. Aus seinen Büchern können nur
einige Grotius- und Pufenclorff-Ausgaben das Interesse des Rechts-
historikers aufwecken. Bei der unteren Priesterschaft (gleich welcher
Konfession), die in den Dörfern tátig waren, ist der Besitz juristischer
Werke nur gelegentlich anzutreÍfen.

Es ándert sich das Bild, wenn wir die Rüchereien der rnittleren
und höheren kirchlichen Würdentráger untersuchen. obwohl Isl.váni
Stephanus Csulyak, der reformierte Senior kaum tiber juristische
Werke verfiigt hat, hat die katholische l{ochpriesterschafl die jahr-
hundertealte Tradition gefolgt, und dafur Sorge getragen, dass in ihren
Privatsammlungen neben den wichtigsten kanonistischen Arbeiten
auch die bedeutendsten Werke der weltlichen Rechtswissenschalt vor-
zufinden seien. Dies wird durch die Rekonstruktion der Bibliotheken
von János KutaSSy (|607) und Ferenc Forgách (|6|4), beide waren
Graner Ezbischofe, von der Familie Verancsics (Ende des 16. Jahr-
hunderts) sowie von Georgius Flimmelreich, Erzabt von Pannonhalma
(l628) bestátigt. Díe Proportion der juristischen Bücher ist aber mit
der Zeit auch in diesen Sammlungen zurückgegangen.

Wegen ihrer rechtsgeschichtlichen Bedeutung lohnt es sich die
Bibliotheken von Zwei katholischen Bischöfen aus dem l6. Jahrhun.
dert náhet ZU untersuchen. Die Bücherlisten von Zacharias Mossóczy,
Bischof von NyitraAtritrau und Von Miklós Telegdi, Bischof von
Pécs/Fi.infkirchen sind unS überliefert. Beide Hochpriester haben
entscheidend bei der Entstehung der ersten nicht offiziellen Veröffent-
lichung der bis I583 gesetzten ungarischen königlichen Dekrete mit.
gewirkt. Diese Gesetzessammlung ist trotz ihren inoffiziellen Cha-
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rakter in der Praxis schnell beliebt und nach Verbesserungen im 17.
Jahrhundert die Grundlage des Corpus Juris Hungarici geworden. Die
Sammelarbeit rvurde von Mossőczy und Telegdi mit grosser Akribie
durchgefiihrt. Die Herausgeber haben durchaus wissenschaftliche An-
sprüche gehabt. Die Glossierung, der ergánzende Apparat und beson.
ders die AuÍ-listung der Parallelstellen - die in der ungarischen Litera-
tur zum ersten Male geschah - bezeugt, dass die Bischöfe nicht nur
der Praxis sondern auch dem Unterricht dienen wollten. Bei der Ver-
fassung der Notizen haben die Herausgeber auf das römische und
heimische Recht, auf die zeitgenossischen Ergebnisse der Historio-
graphie, Diplomatik bzw. Numismatik zurtickgegriffen. Beide konn-
ten sich wáhrend dieser Arbeit auf die Werke in ihren Bibliotheken
stützen. In beiden Sammlungen sind die wichtigsten Quellen des ka-
nonischen und römischen Rechts und eine beachtliche Anzahl Von
rechtswissenschaftlichen Arbeiten vorhanden gewesen. Es ist ein-
deutig' dass sie bei der Arbeit ihre eigenen Büclrer benützen konnten.
Die Sammlung von Telegdi ist aus rechtshistorischer Sicht vielleicht
wertvoller, weil sie die vollstándigen Ausgaben der Komtnentare t'on
Baldus und Bartolus und von dem Humanisten, Andreas Alciatus
beinhaltet hat. Beide Listen Zeugen über eine aussergewöhnliche
rechtswissenschafl.l iche Belesenheit.

Andere Human i stenbibl iotheken

Vom rechtshistorischen Interesse sind auch die juristischen
Bücher von Johannes Sambucus (Zsámboky), denn er hat in Ungarn
als erster (im Jahre 158l, also vor Mossóczy) versucht' die konig-
lichen Dekrete, als Anhang des historischen Werkes von Antonio
Bonfini herauszugeben. Er war nicht bestrebt, eine vollstándige, für
die Praxis geeignete Ausgabe zu schaffen, denn diese Arbeit hat er
von Mossóczi und Telegdi erwartet. Ihre Sammelarbeit hat er bei der
Dekreten von Matthias Corvinus aus dem Jahre 1486 beendet. Seine
Ergebnisse wurden von den Nachfolgern verwertet. Sambucus hat
|572 und dann mehrmals auch das Tripartitum von Werbőczy her-
ausgegeben. Er hat dem Rechtsbuch in seiner Ausgabe vom l58l auch
einen Index beigefügt. Dieser Index Seu Enchiridion wurde wahr-
scheinlich von MiklósA.Jicolaus Telegdi Zusammengestel|t. Die Liste
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Von mehr als tausend Wortern enthált nicht nur ein Sachverzeichnis
zlm TriparÍitum, sondern auch ZUm königlichen Decreten. Als
wichtigster Verdienst von Sambucus fur die Rechtsgeschichte ist es
aber zu bewerten, dass er in diese Ausgabe des Tripartitums auch den
letzten Titel der Digesten (D. 50. 17 . - Regulae iuris antiqui) aufge-
nommen hatte. Dieser Appendix wurde in den spáteren Ausgaben des
Corpus luris Hunngarici belbehalten, und als geltendes ,,ungarisches"
Recht könnten diese regulae in der Gerichtspraxis berücksichtigt
werden.

Sambucus' Bücherverzeichnis bestátigt, dass er die ZU seiner
Herausgebertátigkeit wichtigsten Arbeitsmittel zur Verfügung gehabt
hat. Neben den Manuskripten der ungarischen Rechtsquellen hat er
auch die wichtigsten römisch-rechtlichen Quellen und viele Arbeiten
der zeitgenössischen,,modernen.. Rechtsliteratur besessen . Zur Unter-
suchung der juristischen Aspekte der SchaÍlung von Sambucus ist
diese Tatsache festzuhalten und náher zu erÍbrschen.

Man kann aber überrascht sein, wenll man die Daten der Bib|itl-
theksrekonstruktion von Andreas Dudith náher betrachtet. Dudith hat
ein sehr bewegtes Leben durchgemacht. Er hat als Junge, vier Jahre
lang an der Universitát Padova auch Jura studiert. Aber seine bis zu l0
Prozent rekonstruierte Bücherei kann kaum juristische Bücher auf-
weisen. Sein rechtwissenscahftliches Interesse wird nur durch eine
Ausgabe der InstiÍuÍiones, durch drei kurzgefasste Lehrbücher (Dro.
saeus, Happelius, Lagus) sowie - mit Seltenheitswert - durch das
Exemplar eines spátbizantinischen Rechtsbuches (Hexabiblos) be-
zeugÍ. E's ist natürlich fraglich, inwieweit die 5000-6000 bándige Bib.
liothek durch die überliferten 450 Werke representiert wird. Das
vollige Fehlen der dama|igen universitáren Standardwerke legt nahe
es zu vermuten, dass diese Lticken entweder auf sein bewegtes Leben
oder auf die ungleichmássige Datentiberlieferung zurúckzuführen
sind.

Man bekommt übrigens ein gutes Bild über die juristischen Stan-
dardwerke der ltalien-Peregrinanten, wenn man die Liste der ver-
pÍ?indten Bücher von Augustinus Sbardelattti (Dudith) aus dem Jahre
|534 untersucht. Neben den vollstándigen Kommentaren des Codex
Iustinianzs und der Digesten. sowie der Inslitutiones wurden auch die
griechische Ausgabe der AuthenÍicae benútzt. Es wird auch Azo, Bar-
tolus. und Jason de Mayno mit einem Werk reprásentiert. Man besass
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aber schon dieser Zeit auch die wichtigsten Arbeiten der .,modernen"
humanistischen Jurisprudenz, die Werke von Alciatus und Budaeus.
E,s ist zu bemerken, dass Sbardelatti eher philologisch interessiert war,
obwohl er an der juristischen Fakultát eingeschrieben wurde. Dies
wird dadurch bescheinigt, dass seine 7Obándige Reise- und Handbib-
l iothek neben den Werken der klassischen Autoren nur l0 juristische
Bücher auÍgewiesen hat.

Das Interesse oder Desinteresse fur juristische Bücher wáre viel-
leicht besser zu beweisen, wenn wir mehrere Buchhándler- oder Buch-
binderkataloge zu Rate ziehen könnten. Auch dadurch könnten wir
erfahren, auf einem bestimrnten Gebiet und in einem bestimmten
Zeitpunkt welche die ,'Bestseller.., die meistgesuchten Bücher waren.
Laut der überlie|erten wenigen Verzeichnisse dieser Art können wir
aber keine Stellung nehmen. Auslándische juristische Werke kommen
in diesen Listen nur sehr selten vor.

Wir besitzen aber ein ,'rátselhaftes., Yerzeichnis, das über zwei
Buchkisten in Breslau von Zollbeamten angefertigt wurde. Die Sen-
dung kam 1720 aus Frankfurt am Main und wurde an einen unbe-
kannten Empftinger in Eperjes (Presov, heute in der Slowakei) adres-
siert. Unter den wahrscheinlich von einem ungarischen Adeligen ge-
kauften Büchern sind etwa |20 juristischer Natur. Neben den álteren
Ausgaben von bedeutenderen Verfassern waren in der Sendung auch
deutsche und sogar ungarische Rechtsquellenausgaben zu Íinden. Da-
durch wird die These bekráftigt, dass die deutschen Stadte nicht nur
die wichtigste Erwerbsmöglichkeit ftir juristische Biicher bedeuteten,
sondern dass man dort auch Bücher drucken liess. Es ist natürlich
fraglich, inwieweit der erwáhnte Fund als massgebend bezüglich der
Buchbeschaffungspraxis ist.

* n k *

In dieser Studie wurden die Bücherverzeichnisse der ungarischen
und siebenbürgischen kirchlichen, schulischen oder stádtischen Insti-
tutionen nicht untersucht. Die E'rörterung dieses für uns wichtigen
Gesichtspunktes gehört in eine andere Studie. Mit dem vorliegenden
Überblick wurde versuchl' die Aullnerksamkeit der Rechtshistoriker
auí. eine neue Annáherungsmöglichkeit zu lenken. Die langen ein-
ftihrenden Gedanken, die unbeantrvorteten Fragen, die Bespiele wei-
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Sen darauf hin, dass die Mentalitáts-, Rechst. und Wissenschaft.
historiker beztiglich der Auswertungsmöglichkeiten der buchge-
schichtlichen Daten noch ziemlich im dunkeln tappen. Aber die er-
kannte Möglichkeit wegen der mühsamen Arbeit zu verpassen' wáre
ein grosser Fehler.
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